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Zahl l0l Ntiziders,18.5.92

Verordnung

der Gemeindevertretung von Nüziders
betreffend Lärmschutz

í
Auf Grund des $ 1 Abs 2 des Gesetzes über Maßnahmen gegen Lärmstörungen und über das Halteä
von Tieren, LGBI. Nr. 1/1987, wird gem. des Beschlusses der Gemeindeverfretung von Nilziders vom
8.5.1992 verordnet:

$1

Die Verwendung lärmerregender Gartengeräte, wie insbesondere von Rasenmähern oder Hecken-
scheren sowie die Verwendung von Häckslern als auch der Betrieb von Motor- und K¡eissägen wird
auf die Werktage von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13..39 ¡1l. bis 20.00 Uhr eingeschränkt.

$2

Übertretungen dieser Vero¡dnungen werden gem. $ 6 (2) des Gesetzes über Maßnahmen gegen
Lärmstörungen und das Halten von Tieren von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe bis
zu S 30.000,-- (dreißigtausend Schilling) geahndet.

$3

Diese Verordnung tritt mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Verordnung der Gemeindevertretung von Nüziders vom 26.4.1979 betreffend die
Einschränkung des Betriebes von Motorrasenmähern außer K¡aft.

angeschlagen am: 19.5.1992
abgenommen.am: 5.6.1992
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Der Bürgermeister;

(Armin Spalt)


